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Begründung zum Bebauungsplan Nr.^ 3

l. Aufstellungsbeschluss und Planungsanlass

0

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bentzin hat in öffentlicher Sitzung
am 08.12.2011 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Solarpark
Zemmin" beschlossen.

Für die wirtschaftliche Konversionsfläche der ehemaligen industriell betrie-
benen Rinderhaltungsanlage am Lindenweg westlich der Ortslage Zemmin
soll durch die Aufstellung des Bebauungsplans die Errichtung und der Be-
trieb von Energieerzeugungsanlagen auf der Basis solarer Strahlungsener-
gie einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen planungsrechtlich er-
möglicht und gesichert werden.

Nach derzeitigen Planungen soll die installierte elektrische Leistung bei
etwa 1,7 MWpea/c liegen.

Die sogenannten Freiflächen-Photovoltaikanlagen erlangten auch mit der
BauGB-Novelle 2011 keine Privilegierung. Parallel fordern die Vergütungs-
regelungen des § 32 des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien
(EEG) die Aufstellung eines Bebauungsplans, weil regelmäßig anzunehmen
ist, dass Freiflächen-Photovoltaikanlagen als sonstiges Vorhaben öffentli-
ehe Belange beeinträchtigen.

Entsprechend der gesetzlichen Anforderungen des allgemeinen Klimaschut-
zes dient der Bebauungsplan darüber hinaus, mit der Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Grundlagen für die Erzeugung erneuerbarer Energien
auch der Minderung des C02-Ausstoßes und trägt so zur Mitigation (Minde-
rung) des globalen Klimawandels bei.

Der erzeugte Strom soll
werden.

in das Netz des örtlichen Versorgers eingespeist

Stand: April 2012



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark Zemmin" der Gemeinde Bentzin 4

o

2. Grundlagen der Planung

2.1 Rechtsgrundlagen

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBI. I. S 2414), zuletzt geändert durch Artikel l des
Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I S. 1509)

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom
23. Januar 1990 (BGBI. I S.132), zuletzt geändert durch Art. 3 Investi-
tionserleichterungs- und WohnbaulandG v. 22.04.1993 (BGBI. I S. 466)

o Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. vom 18. Dezember 1990
(BGBI. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 22. Juli 2011 (BGBI. I S. 1509)

o Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom
18. April 2006 (GVOBI. M-V 2006, S. 102), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVOBI. M-V S. 323)

o Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
(Kommunalverfassung - KV M-V)in der Fassung der Bekanntmachung
vom 13. Juli 2011(GVOBI. M-V 2011, S. 777)

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-
schutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009, BGBI. I S. 2542, in der
Fassung der Bekanntmachung vom l. März 2010, zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 06. Dezember 2011 (BGBI. I S. 2557)

o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung
des Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz
NatSchAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.02.2010
(GVOBI. M-V S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes
vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V S. 383, 395)

o Hauptsatzung der Gemeinde Bentzin in der aktuellen Fassung

2.2 Planungsgrundlagen

o Vermessungsplan des Vermessungsbüros Frank Sauder, Neubran-
denburg 23.01.2012, Höhenbezug DHHN 92, Lagebezug S 42 / 83°

Stand: April 2012



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark Zemmin" der Gemeinde Bentzin 5
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3. Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im Plan im Maß-
stab 1:1.000 dargestellt und umfasst eine Gesamtfläche von 3,58 ha. Er
erstreckt sich im Außenbereich auf Teilflächen der Flurstücke 216/2,
217/3, 217/4 und 217/5 der Flur l in der Gemarkung Zemmin.

Das Bebauungsplangebiet wird wie folgt begrenzt:

0

0

0

0

im Norden durch landwirtschaftliche Nutzflächen (Flurstücke 216/1
und 217/3, Flur l Gemarkung Zemmin) sowie durch Nutzgärten der
nordöstlich gelegenen Wohnbebauungen (Flurstück 36, Flur l, Ge-
markung Zemmin)

im Osten durch landwirtschaftliche Nutzflächen (Flurstück 216/1, Flur
l Gemarkung Zemmin)

im Süden durch landwirtschaftliche Nutzflächen (Flurstücke 219/1,
Flur l und 28, 29, Flur 2 Gemarkung Zemmin)

im Westen durch das Flurstück 34, Flur 2 Gemarkung Zemmin)

4. Vorgaben übergeordneter Planungen

Mit dem Bebauungsplan Nr. 3 „Solarpark Zemmin" möchte die Gemeinde
Bentzin die bau- und planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errich-
tung und den Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf dem Gelän-
de der ehemaligen Rinderanlage „Lindenberg" schaffen.

Eine detailierte Auseinandersetzung mit den Vorgaben der Raumordnung
und Landesplanung erfolgte auf der Ebene des Flächennutzungsplans. Es
wird auf das Verfahren zur 3. Änderung des Flächennutzungsplans verwie-
sen. Nachfolgend werden die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt:

Mit dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische
Seenplatte (RREP MS) vom 15. Juni 2011 wird eine Prüfung der Verein-
barkeit des Vorhabens mit den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung
und Landesplanung erforderlich.

Das vorliegende Planungsvorhaben entspricht dem Grundsatz der Raum-
Ordnung und Landesplanung, die Anlagen für die regenerative Energiever-
sorgung zu erhöhen.

Stand: April 2012
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Für den vorliegenden Einzelfall stellte sich die Frage, in wie weit die Ent-
Wicklung von Flächen für die Erzeugung von solarer Strahlungsenergie als
konkurrierende Nutzung anzusehen ist, wenn sich das Plangebiet innerhalb
eines Vorbehaltsgebietes Landwirtschaft befindet.

Durch bestehende Missstände (Vorversiegelung, wirtschaftliche Konversi-
onsfläche gemäß EEG 2012), fehlende kulturfähige Bodenschichten ...) ist
auch zukünftig eine intensive Landwirtschaftliche Nutzung nicht möglich.

Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt hat mit seiner Fachstel-
lungnahme keine Belange vorgetragen, die gegen die geplante Nutzung als
Freifläche für die Erzeugung solarer Strahlungsenergie stehen.

Im Rahmen der Darlegungen wurde herausgearbeitet, dass der Geltungs-
bereich derzeit keiner landwirtschaftlichen Nutzung unterliegt. Insbesonde-
re mit Blick auf die Flächenbilanz zu intensiven landwirtschaftlichen Nut-
zungen im Gemeindegebiet wird es in Verbindung mit dem o.g. Vorhaben
keine negativen Entwicklungen geben.

Darüber hinaus bietet das Vorhaben die Möglichkeit einer extensiven Grün-
landnutzung zwischen den Modulreihen, so dass im Sinne der Landwirt-
schaft keine Konkurrenzsituation eintritt.

Für das Gelände einer für über 30 Jahre industriell genutzten Tierhaltungs-
anläge wurde die Vereinbarkeit mit dem Grundsatz der Raumordnung im
Sinne des 3.1.4 (2) RREP MS zu Landwirtschaftsräumen entsprechend dem
Maßstab der Prüfung der Raumordnungsbehörde im Rahmen einer Einzel-
fallprüfung nachgewiesen.

Wichtig sind in diesem Zusammenhang der allgemeine Klimaschutz, die
Erschließung erneuerbarer Energiefelder auch mit hlinblick auf mögliche
symbiontische Effekte benachbarter Nutzungen und der umweltverträgliche
Umgang mit vorhandenen Konversionsflächen zum Wohl der Allgemeinheit.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Grundzüge übergeordneter
Planungen nicht berührt sind, weil das Vorhaben weder der planerischen
Konzeption widerspricht, noch die mit dem vorliegenden Regionalen Raum-
entwicklungsprogramm verfolgten Ziele und Zwecke vereitelt.

Die 3. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Bentzin in Ver-
bindung mit dem Bebauungsplan Nr. 3 „Solarpark Zemmin" ist unter Zu-
rückstellung raumordnerischer Bedenken im hlinblick auf die Belange der
Landwirtschaft zugunsten der Erhöhung des Anteils an der regenerativen
Energieerzeugung als Belang des allgemeinen Klimaschutzes mit den Zie-
len der Raumordnung und Landesplanung vereinbar.

Stand: April 2012



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 3 "Solarpark Zemmin" der Gemeinde Bentzin 7

Die Gemeinde Bentzin verfügt über einen genehmigten und wirksamen
Flächennutzungsplan unter Berücksichtigung der 2. Änderung des FNP in
der Fassung der Bekanntmachung vom 25.10.2010.

Dieser weist den Geltungsbereich des Bebauungsplans im Außenbereich
überwiegend als Wohnbaufläche aus. Die Reduzierung dieser Flächen zu
Gunsten eines sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Pho-
tovoltaik" erfolgt im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB. Auf das
entsprechende Bauleitplanverfahren zur 3. Änderung des Flächennutzungs-
plans wird verwiesen.

5. Beschaffenheit des Plangebietes

Das geplante sonstige Sondergebiet umfasst mit den Rudimenten einer in-
dustriellen Tierhaltungsanlage eine Konversionsfläche westlich von Zem-
min. Landwirtschaft in Form von ackerbaulicher Nutzung oder Grünlandbe-
wirtschaftung hat hier nicht stattgefunden.

Der Planungsraum ist der ehemaligen Rinderstallanlage „Am Lindenberg"
mit einer Grundstücksgröße von 4,7 ha zuzuordnen. Auf dieser Fläche be-
fanden sich 7 Stallgebäude mit den Abmessungen von ca. 45m x 15 m
und l Stallgebäude mit der Abmessung von ca. 20 m x 6m.

Des Weiteren befanden sich auf dem Gelände Nebenanlagen für die Tier-
haltung. Das gesamte Areal war für Tier- und Futtertransporte durch ein
System von Wirtschaftswegen in Betonplattenbauweise erschlossen. In den
Stallanlagen auf dem zu bewertenden Gebiet wurde eine industrielle Rin-
derproduktion betrieben.

Durch die jahrzehntelange wirtschaftliche Nutzung (ca. 30 Jahre) - insbe-
sondere als Stallanlage zur industriellen Rjnderproduktion ist der Planungs-
räum ökologisch schwerwiegend im Wert geschädigt.

Gründe dafür liegen in der Veränderung der Bodenstruktur durch die um-
fangreichen befestigten Flächen der ehemals vorhandenen Bebauung, den
für die Rinderhaltung erforderlichen Nebenanlagen wie Lagerflächen zur
Futterbereitstellung und zur Gülle- bzw. Trockenmistentsorgung.

Ein weiterer Grund für die ökologische Wertminderung der Fläche liegt in
der in den Jahren 2010/11 durchgeführten Baufeldfreimachung, bei der die
Fundamentteile der ehemaligen Bebauung und die Ver- und Entsorgungs-
leitungen im Erdreich verblieben und nicht zurück gebaut worden sind. Die
Abbrucharbeiten erfolgten ohne Tiefenenttrümmerung. Insgesamt ist von
einer heterogenen Bodenstruktur auszugehen.

Stand: April 2012
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Die nächstgelegenen Wohnnutzungen grenzen im Nordosten an den Gel-
tungsbereich.

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine nach § 20 des Naturschutz-
ausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG M-V) gesetzlich
geschützten Biotope.

Nationale und Europäische Schutzgebiete befinden sich nicht im Ein-
flussbereich des geplanten Vorhabens.

Trinkwasserfassungen oder Wasserschutzgebiete werden nach derzei-
tigern Kenntnisstand nicht berührt.

Im Geltungsbereich befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine
Altlastverdachtsflächen, die im Kataster des Landkreises Vorpommern-
Greifswald erfasst sind.

6. Inhalt des Bebauungsplanes

6.1 Städtebauliches Konzept

Aufgabe des Bebauungsplanes ist es, eine städtebauliche Ordnung gemäß
den in § l Abs. 3 und 5 BauGB aufgeführten Planungsleitsätzen zu gewähr-
leisten.

Im Sinne einer baulichen Verdichtung, zur Gewährleistung einer städtebau-
lichen Entwicklung und Ordnung sowie zur gestalterischen Einflussnahme
ist es erforderlich, diese Ansprüche über eine Bebauungsplanung festzu-
schreiben.

Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes soll sein, durch Festsetzung
eines sonstigen Sondergebietes „Energiegewinnung auf der Basis solarer
Strahlungsenergie" (§ 11 Absatz 2 Baunutzungsverordnung) die Realisie-
rung einer Freiflächenphotovoltaikanlage einschließlich der erforderlichen
Nebenanlagen zur Erzeugung von umweltfreundlichem Solarstrom pla-
nungsrechtlich zu ermöglichen und zu sichern.

Im Hinblick auf die rasante Entwicklung im Bereich der Erzeugung erneu-
erbarer Energien sind zukünftige technische Neuerungen der Solarnutzung
zumindest langfristig nicht abschätzbar.

Die städtebaulichen Vorgaben des o. g. Bebauungsplans beziehen sich
deshalb nicht auf maximale Leistungskennwerte oder die geplante techni-
sehe Ausgestaltung einzelner Module bzw. Anlagenteile, denn gewisse Ent-
wicklungsspielräume sollen erhalten bleiben.

Stand: April 2012
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Vielmehr berührt der Regelungsbedarf der Gemeinde die Begrenzung des
Maßes der baulichen Nutzung unter Berücksichtigung der Empfindlichkeiten
der Schutzgüter Boden, Tiere und Pflanzen, Mensch und Gesundheit sowie
Landschaftsbild.

Die Anlagen sollen so konzipiert werden, dass sich die Baukörper ins Land-
schaftsbild einfügen und darüber hinaus keine erheblichen negativen Um-
weltauswirkungen erzeugen.

Die Konzentrationswirkung der PV-Anlagen im Bereich einer wirtschaftli-
chen Konversionsfläche verhindert die Beeinträchtigung von hochwertige-
ren Landschaftsräumen.

Die geplanten Investitionen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit
einer positiv zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung des Gemeinde-
gebietes und den umweltpolitischen Vorgaben der Bundesregierung zur
Optimierung der Erzeugung von erneuerbaren Energien.

Um eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die städtebauliche Ge-
stalt sowie das Orts- und Landschaftsbild zu erhalten, erfolgt eine räumli-
ehe Trennung des Geltungsbereiches zur bewohnten Ortslage. Durch die
die geplante Eingrünung wird die Wirkung/Wahrnehmbarkeit der geplanten
Photovoltaikanlagen gemindert bzw. minimiert.

Durch die günstige Topographie mit sehr geringen Höhenunterschieden
wird die Wahrnehmbarkeit der bis zu 4,00 Meter hohen Modultische auf ein
Minimum reduziert. Die Begrenzung des Maßes der baulichen Nutzung si-
ehern diese städtebaulichen Aspekte auch planungsrechtlich ab. Unkontrol-
lierte Fehlentwicklungen im Plangebiet werden so verhindert.

Mit der Realisierung des Vorhabens werden diese Flächen einer extensiven
Grünlandnutzung zugeführt.

Mit den getroffenen Festsetzungen wird eine natur- und siedlungsverträgli-
ehe Nutzungsmischung aus Grünlandbewirtschaftung und der Erzeugung
erneuerbarer Energien erreicht.

6.2 Art und Maß der baulichen Nutzung

Für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen ist in der Regel eine
Baugenehmigung erforderlich. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass
nicht privilegierte Anlagen gemäß § 35 Abs. l BauGB im unbeplanten Au-
ßenbereich unzulässig sind.

Stand: April 2012
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Auch als sonstige Vorhaben im Sinne von § 35 Abs. 2 BauGB sind PV-
Anlagen unzulässig, weil bereits die Bodeninanspruchnahme dem als öf-
fentlicher Belang entgegensteht.

Die Zulässigkeit nach § 30 BauGB in bestehenden Baugebieten der Ge-
meinde Bentzin (im Gewerbe- und Industriegebiet als Gewerbebetrieb aller
Art) ist zumindest für den vorliegenden Fall auf Grund des großen Flä-
chenanspruchs des geplanten Vorhabens nicht relevant.

Die Gemeinde nutzt hier die Möglichkeit, sonstige Sondergebiete gemäß §
11 Abs. 2 BauNVO auszuweisen, denn die beabsichtigte Art der Nutzung
mit der Zweckbestimmung „Energiegewinnung auf der Basis solarer Strah-
lungsenergie " wird durch die Definition der Sondergebiete nach § 10
BauNVO nicht gedeckt.

Die Modultische selber bestehen jeweils aus 50 Solarmodulen (fünf Module
übereinander und zehn Module in der Reihe). Die einzelnen Module werden
mittels Klemmen an dem Untergestell befestigt.

Die einzelnen Tische werden in der Regel auf Leichtmetallpfosten montiert.
Diese werden in den unbefestigten Untergrund gerammt. Eine nachhaltige
Versiegelung des Bodens ist nicht notwendig. Die Module werden zu Strän-
gen untereinander verkabelt, welche gebündelt an die Zentralwechselrich-
ter angeschlossen werden.

Die Abführung der erzeugten elektrischen Energie und die Einspeisung wird
in Absprache mit dem zuständigen Energieversorgungsunternehmen ge-
sondert vertraglich geregelt und ist entsprechend nicht Gegenstand des
vorliegenden Bebauungsplans.

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Grundflächenzahl (GRZ) und
die Höhe der baulichen Anlagen geregelt.

Der erforderliche Flächenanteil des Baugrundstückes, der überbaut wird,
richtet sich nach den Abmessungen und der Anzahl der einzelnen Module
sowie den nicht überbauten „verschatteten" Zwischenräumen.

Man kann in der Praxis also davon ausgehen, dass ca. 1/3 der Sonderge-
bietsfläche von den Moduttischen überstanden werden und auf Grund der
Verschattungswirkung eine Freihaltefläche von 2/3 der Fläche erforderlich
ist, um eine optimale Energieausbeute erzielen zu können.

Investoren planen derzeit mit etwa 40 % überbauter Sondergebietsfläche
(entspricht einer GRZ von 0,40). Zu berücksichtigen ist in diesem Zusam-
menhang, dass sich die überbaute Fläche nicht mit der geplanten versie-
gelten Fläche deckt, denn im Sinne des Minimierungsgebotes der erforder-
lichen Eingriffe in das Schutzgut Boden wurde durch den Vorhabenträger
eine Bauweise gewählt, die die maßgebenden Bodenfunktionen auch unter-
halb der Modultische weitestgehend nicht beeinträchtigt.

Stand: April 2012
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Mit hlilfe der Baugrenze wurde innerhalb der Planzeichnung Teil A der Teil
der Vorhabengrundstücke festgesetzt, auf dem das zulässige Maß der bau-
lichen Nutzung realisiert werden darf.

Zur Zahl der Vollgeschosse (Z) sind keine Festsetzungen erforderlich, weil
die hiöhe baulicher Anlagen (H) in Metern über HN zur Bestimmung des
Maßes der baulichen Nutzung, insbesondere zur Vermeidung von unnötigen
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, innerhalb der Planzeichnung
Teil A jeweils baufeldbezogen festgesetzt wird.

Für die Modultische und die geplanten Nebenanlagen wird nach derzeitigen
Planungen des Vorhabenträgers eine maximale Höhe von 4,00 m über Ge-
ländeoberkante nicht überschritten.

Weitere mögliche Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sind nicht
Gegenstand der Regelungsabsicht der Gemeinde Bentzin.

Folgende Festsetzungen wurden getroffen:

l. Das sonstige Sondergebiet „Energiegewinnung auf der Basis solarer
Strahlungsenergie" (SO EBS) dient gemäß § 11 Absatz 2 BauNVO der
Errichtung und dem Betrieb von großflächigen Photovoltaikanlagen.
Zulässig sind insbesondere Modultische mit Solarmodulen sowie die
für den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen, Trafostationen, Um-
spannstationen, Wechselrichterstationen, Verkabelung, Wartungsflä-
chen und Zufahrten.

2. Die maximale Grundflächenzahl ist für das sonstige Sondergebiet
„Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie" (SO
EBS) gemäß § 17 Absatz l BauNVO auf 0,40 begrenzt.

6.3 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Das sonstige Sondergebiet wurde einer Konversionsfläche der ehemaligen
Rinderanlage „Am Lindenberg" zugeordnet, um Beeinträchtigungen des
Ort- und Landschaftsbildes zu vermeiden.

Alle nicht bebaubaren Freiflächen innerhalb des Geltungsbereiches, die für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft vorgesehen sind, werden in der Planzeichnung Teil A
als private Grünfläche festgesetzt.

Stand: April 2012
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Über den Ausgleichsbezug des § la Abs. 3 BauGB hinaus hat die Gemeinde
über § 9 Absatz l Nr. 20 BauGB die Möglichkeit, landschaftspflegerische
Maßnahmen bzw. Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft festzusetzen.

Im Ubergangsbereich zur Ortslage Zemmin ist im Norden und Osten eine
naturnahe Feldhecke geplant.

Folgende Festsetzungen wurden getroffen:

l. Die mit A gekennzeichneten Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind wie folgt zu be-
pflanzen. Je 100 m2 Pflanzfläche sind jeweils 10 Sträucher der Arten
Rosa tomentosa, Rhamnus catharticus in der Qualität 60/100, jeweils
10 Sträucher der Arten Rosa canina, Rosa rubiginosa, Cornus sangu-
inea, Corylus avellana in der Qualität 60/100, 15 Sträucher der Art
Prunus spinosa und 20 Sträucher der Art Crataegus spec. in der Qua-
lität 60/100 anzupflanzen.

2. Innerhalb des Geltungsbereiches sind nicht bebaute Flächen durch
die Einsaat von standortheimischem Saatgut oder durch Selbstbe-
grünung als naturnahe Wiese zu entwickeln. Die Mahd dieser Flächen
ist unter Berücksichtigung avifaunistischer Anforderungen und den
speziellen Anforderungen von Wiesenbrütern nicht vor dem l. Juli
eines Jahres zulässig. Das Mähgut soll zur Aushagerung entfernt
werden. Bodenbearbeitungen sowie der Einsatz von Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln sind unzulässig.

Für Gehölzpflanzungen, die als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erfor-
derlich sind, dürfen nur gebietseigene Herkünfte verwendet werden. Das
Pflanzgut muss deshalb die regionale Herkunft „norddeutsches Tiefland"
haben.

Alle zur Bearbeitung vorhersehbaren und möglichen Eingriffe in Natur und
Landschaft gemäß § 15 BNatSchG werden entsprechend den Hinweisen zur
Eingriffsregelung in Mecklenburg-Vorpommern erfasst und bewertet. De-
tails der Kompensationsplanung sind der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzie-
rung als gesonderter Teil der Begründung zu entnehmen.

Die vorgesehene Art, Umsetzung und Dauer der Maßnahmen werden ge-
maß § 11 Abs. l BauGB im Rahmen des Städtebaulichen Vertrages zwi-
sehen der Gemeinde und den potenziellen Investoren gebunden.
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6.4 Örtliche Bauvorschriften

Die Städte und Gemeinden haben auf Grund der Ermächtigung, „örtliche
Bauvorschriften" erlassen zu können, die Möglichkeit, im Sinne einer Ge-
staltungspflege tätig zu werden.

Die Rechtsgrundlage für ein solches Handeln ist durch § 86 Absatz 3 der
Landesbauordnung M-V gegeben.

Für den Planungsraum des vorliegenden Bebauungsplans ist in diesem Zu-
sammenhang die Zulässigkeit von Einfriedungen festzusetzen.

Folgende Festsetzungen wurden dazu getroffen:

l. Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 3,00 m innerhalb
des sonstigen Sondergebietes (SO EBS) zulässig. Zum
Schutz der Mittel- und Kleinsäuger müssen in Einfriedungen
Öffnungen von mindestens 10 x 20 cm Größe in Bodennähe
im hlöchstabstand von 15 m eingerichtet werden, um dau-
erhaft einen Durchschlupf zu gewährleisten.

2. Vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln gegen die Festset-
zung 1.3.1 kann auf der Grundlage des § 84 LBauO M-V als
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 500.000 Euro
geahndet werden.

6.5 Umweltprüfung

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist im Verfahren der Aufstellung des Bauleitplanes
eine Umweltprüfung durchzuführen. Das Ergebnis ist in dem Umweltbe-
rieht, der ein gesonderter Teil der Begründung des Bebauungsplans ist,
darzustellen.

Durch die Umweltprüfung können vorhersehbare erhebliche Beeinträchti-
gungen der Umwelt sowie deren Wechselwirkungen ermittelt werden.

Das Vorhaben wird deshalb eingehend auf seine Wirkungen auf die Schutz-
guter nach § 2 a BauGB untersucht.

Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen des Vorhabens
sind die Realisierung und der Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikanlage
einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen.

Für die geplante Freiftächen-Photovoltaikanlage sind derzeit keine wesent-
lichen Immissionswirkungen im Plangebiet zu erwarten, die zu immissions-
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o

schutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von Überschreitungen gesetzlich
vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen könnte.

Zur Eingrenzung des Beurteilungsraumes für die Bestandsaufnahme und
Bewertung des Umweltzustandes wurde daher der Geltungsbereich des Be-
bauungsplans einschließlich eines Zusatzkorridors von 50 m als Grenze des
Untersuchungsraumes gewählt.

Zusammenfassend wurden drei Konfliktschwerpunkte mit einem erhöhten
Untersuch u ngsbedarf festgestellt:

l. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante
Flächeninanspruchnahme betreffen die Schutzgüter Boden, Tiere
und Pflanzen

2. Lärm, Staub sowie Schadstoffimmissionen während der Bauphase
sind bezüglich der Schutzgüter Mensch und Gesundheit, Boden,
Pflanzen und Tiere zu beurteilen

3. Die Wahrnehmbarkeit der Anlage ist bezüglich der Schutzgüter Tie-
re, Mensch und Landschaftsbild zu beurteilen.

Die eingehende Prüfung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens auf die
zusammengefassten Schutzgüter ergab, dass mögliche Beeinträchtigungen
nicht die Erheblichkeitskennwerte überschreiten. Die Prüfung der Wirkung
des Vorhabens auf die Schutzgüter des Untersuchungsraums ergab, dass
diese nicht erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden (siehe hierzu:
12. Umweltbericht, als gesonderter Teil der Begründung).

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind nach der Prüfung als
nicht erheblich zu bewerten.

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der be-
schriebenen und bewerteten Schutzgüter kann nicht festgestellt
werden.

6.6 Verkehr

Für die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage ist eine verkehrliche Er-
Schließung ausschließlich in einem sehr begrenzten Umfang erforderlich.
Die Anbindung an die Gemeindestraße und an die Kreisstraße DM 25 er-
folgt über einen vorhandenen Wirtschaftsweg. Die Erschließung ist damit
gesichert.
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Für die Bauphase wird sich hier ein erhöhtes Verkehrsaufkommen durch
Lieferfahrzeuge und Montagepersonal nicht vermeiden lassen. Innerhalb
der Betriebsphase sind keine Einflüsse auf das bestehende Verkehrsauf-
kommen zu erwarten.

Eine Befahrung der verbleibenden Sondergebietsflächen erfolgt lediglich in
der Bauphase, so dass hier keine weiteren Verkehrsflächen zu errichten
sind.

0

7. Immissionsschutz

Für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans sind keine we-
sentlichen Immissionswirkungen im Plangebiet vorhersehbar, die auch nur
ansatzweise zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von
Überschreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte füh-
ren könnten.

0

Wirtschaftliche Infrastruktur

8.1 Energie-, Wasserver- und -entsorgung

Innerhalb des Geltungsbereichs werden die Kabel unterirdisch verlegt, so
dass es nicht zu Konflikten mit der Flächennutzung kommt.

Ein Anschluss an das Wasserver- und Abwasserentsorgungsnetz ist nicht
erforderlich.

Ver- und Entsorgungsleitungen sind innerhalb des Geltungsbereiches nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden.

8.2 Gewässer

Der Geltungsbereich liegt nicht in einer Trinkwasserschutzzone.

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich keine Oberflächengewässer.
Anfallendes Niederschlagswasser kann weiterhin auf der Vorhabenfläche
versickern. Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser ist nicht zu be-
fürchten, denn mit dem Vorhaben werden keine Stoffe freigesetzt, die die
Qualität von Grund- und Oberflächenwasser beeinträchtigen können.
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8.3 Telekommunikation

Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationslinien (TK-Linien)
der Telekom.

0

8.4 Abfallentsorgung/Altlasten

Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass sowohl
von den Baustellen als auch von den fertigen Objekten eine vollständige
geordnete Abfallentsorgung erfolgen kann.

Bei der Baudurchführung ist durchzusetzen, dass der im Rahmen des Bau-
geschehens anfallende Bodenaushub einer geordneten Wiederverwendung
gemäß den Technischen Regeln der Mitteilungen der Länderarbeitsgemein-
schaft Abfall (LAGA) zugeführt wird. Während der Erschließungs- und
Baumaßnahmen aufgefundene Abfälle sind fachgerecht zu entsorgen.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich nach derzeitigem
Kenntnisstand keine Altlastverdachtsflächen, die im Kataster des Landkrei-
ses Vorpommern-Greifswald erfasst ist.

Sollten während der Bauarbeiten erhebliche organoleptische Auffälligkeiten
im Baugrund festgestellt werden, so ist gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz
die untere Bodenschutzbehörde zu verständigen.

8.5 Brandschutz

Die Gefahr des Entzündens der Module sowie der Gestelle besteht nicht.

Mit den geplanten Baumaterialien ist die Wahrscheinlichkeit eines Brand-
falls sehr gering. Dennoch sind Störfälle durch Kurzschluss nicht vollstän-
dig auszuschließen.

Innerhalb des Trafo befindet sich 01, von dem im hlinblick auf eine mögli-
ehe Entzündung eine Brandgefahr ausgehen kann. Die Brandlast der übri-
gen in der Wechselrichter-/Trafostation eingebauten Anlagenteile (Wech-
selrichter etc.) ist gering, so dass für diese Anlagenteile von einer insge-
samt geringen Brandintensität auszugehen ist, hierdurch ist die Ausbrei-
tung eines potenziellen Brandes nach außen auf die Freifläche nicht zu er-
warten. Im Falle eines Brandes kann die Station somit kontrolliert abbren-
nen, ohne dass ein Übergreifen der Flammen auf die Freifläche zu erwarten
ist.
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Die örtliche Feuerwehr kann auf Wunsch mit Fertigstellung der Anlage mit
den Anlagenbestandteilen vertraut gemacht und in die Ortlichkeit sowie die
für eine Brandbekämpfung relevanten Bestandteile der Anlage eingewiesen
werden. Allerdings erfolgt die Brandbekämpfung keines Falls mit Lösch-
wasser, so dass entsprechend die Vorhaltung eines Löschwasservorrats
nicht erforderlich ist.

Von öffentlichen Verkehrsflächen wird insbesondere für die Feuerwehr ein
geradliniger Zu- oder Durchgang zu rückwärtigen baulichen Anlagen ge-
schaffen.

0

9. Denkmalschutz

9.1 Baudenkmale

Innerhalb des Plangebietes befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand-
keine Baudenkmale, die als Denkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes
des Landes Mecklenburg-Vorpommern eingetragen und als Zeitzeugen der
Geschichte zu erhalten sind.

9.2 Bodendenkmale

Die im Osten des Geltungsbereichs bestehende archäologischen Fundstätte
Zemmin Fundplatz 19 hat keine Relevanz für das Bebauungsplanverfahren.

Im Bereich des Vorhabens sind mit Verweis auf die Vorbelastungen durch
die ehemalige Rinderanlage und die 2010/2011 erfolgten Abbruchmaßnah-
men keine Bodendenkmale bekannt oder zu erwarten.

10. Kosten

Die Investoren verpflichten sich im Rahmen eines städtebaulichen Vertra-
ges gemäß § 11 BauGB zur Übernahme sämtlicher Planungskosten sowie
zur der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen. Negative finanzielle Auswir-
kungen sind für die Gemeinde Bentzin damit nicht vorhersehbar.
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11. Hinweise

Die Bestimmungen des Gesetzes über die Landesvermessung und das Lie-
genschaftskataster des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Vermessungs-
und Katastergesetz - VermKatG) vom 22, Juli 2002, zuletzt geändert durch
Gesetz vom 16. Februar 2009 (GVOBI. M-V S. 261) sind zu beachten.

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich diverse geodätische Auf-
nahmepunkte, deren Erhalt gesichert werden muss. Diese Festpunkte sind
mit Vermessungsmarken im Sinne des § 26 des Gesetzes über das amtli-
ehe Geoinformations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und Ver-
messungsgesetz - GeoVermG M-V) vom 16. Dezember 2010 (GVOBI. M-V
S. 713), gekennzeichnet. Festpunkte dürfen nur von den in § 5 Absatz 2
GeoVermG M-V genannten Stellen eingebracht, in ihrer Lage verändert o-
der entfernt werden. Der Träger bzw. der Ausführende von Baumaßnah-
men ist verpflichtet zu prüfen, ob eine solche Gefährdung besteht.

Er muss dies rechtzeitig, jedoch mindestens zwei Monate vor Beginn der
Maßnahmen vor Ort der unteren Vermessungs- und Geoinformationsbehör-
de mitteilen."

0

Die Satzung des Bebauungsplanes enthält Festsetzungen zu örtlichen Vor-
Schriften gemäß § 86 LBauO M-V.
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